
Rechtsverordnung "Görzstiftung - Z 8 5 / 1 . 0 "  

----- Rechtsverordnung TT--------- ....................... zur Unterschutzstellung ------------- der Denkmal- 
Zone Gorzstiftuna - Z 8 5 / 1 . 0  vom 2 2 . 1 0 . 1 9 8 5  

41 .52  

Aufgrund des 5 8 Abs. 1 Halbsatz 2 in Verbindung mit 
5 8 Abs. 4 und 5 2 4  Abs. 3 i n  Verbindung mit 9 2 4  
Abs. 2 Nr. 3 des Landesgesetzes zum Schutz und zur 
Pflege der Kulturdenkmäler (DSchPflG) vom 2 3 . 0 3 . 1 9 7 8  
(Gesetz- und Verordnungsblatt S.  1 5 9 )  verordnet die 
Stadtverwaltung Mainz als Untere Denkmalschutzbehör- 
de im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmal- 
pflege Rhein1 and-Pfal z: 

Unterschutzstelluna 

Die Wohnsiedlung im Wester der Stadt an der Grenze 
nach Zahlbach umfaßt die Anwesen Untere Zahlbacher 
Straße 10 - 28,  Lindenschmitstraße 2 1  - 3 3 ,  Eupener 
Straße 1 - 5, 2 - 4,  Görzstraße 1 - 3, 2 - 4 und 
Am Dalheimer Kloster 1 - 3 .  Sie stellt eine bau- 
liche Gesamtanlage im Sinne des § 5 A b s .  1 Ziff. 1 
DSchPflG dar und wird als Denkmalzone gemäß 9 4 
Abs. 1 Ziff. 2 DSchPflG unter Schutz gestellt. 

Gel tungsbereich ------ -------- 
Die Denkmalzone umfaßt folgende Grundstücke in der 
Gemarkung Mainz, Flur 1 7 :  

Flurstücke 3 9 ,  40, 41,  42,  4 3 ,  4 4 ,  4 5 ,  46,  4 7 ,  48,  
49,  50 ,  51 ,  6 2  und 6 3 .  

Diese Grundstücke sind in der beigefügten Karte 
durch Umrandung gekennzeichnet. Die Karte ist Be- 
standteil dieser Rechtsverordnung. 

§ 3  

-- Begründung ------ 
Die Siedlung an der Unteren Zahlbacher Straße zwischen 
der Eupener Straße und Am Dalheimer Kloster gehört zu 
den Wohnanlagen, die vor dem ehemaligen Festungsgürtel 
von 1 9 0 3 / 1 9 0 4  erbaut wurden und bis 1 9 3 7  ihre Erwei- 
terung erfuhren. 
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Die Görzstiftung erstellte der Bau- und Sparverein 
in Mainz. Eine wesentliche Zuwendung aus dem Ver- 
mögen von Görz ermöglichte es, relativ preiswerte 
Wohnungen zu bauen. 

Geplant wurde die reichgegliederte Siedlung zuerst 
durch den Mainzer Architekten Peisker. Die Erweite- 
rung entwarf der Architekt Gill. 

Die Siedlung wurde in offener Bauweise mit einzel- 
nen drei- bis viergeschossigen Wohnblöcken erstellt. 
Die Fassaden gliedern turmartige Risalte und Zwerch- 
häuser. Den Abschluß der Häuser bilden im allgemei- 
nen Mansarddächer mit Gauben und Biberschwanz- bzw. 
Schiefereindeckung. Die Gebäude bestehen aus verputz- 
ten Steinen und zum Teil mit Gliederungen aus rotem 
Sandstein bzw. Klinkern. Ein besonders wichtiges 
Gliederungselement stellen die vorhandenen Spros- 

Isenfenster und vereinzelt auch die Klappläden dar. 
Die Schauseiten der Häuser zur Unteren Zahlbacher 
Straße sind besonders reicht gegliedert. 

Bei der Denkmalzone Görzstiftung handelt es sich um 
ein Zeugnis des handwerklichen Wirkens, an dessen 
Erhaltung und Pflege aus wissenschaftlichen Gründen 
sowie zur Belebung und Werterhöhung der Umwelt ein 
Öffentliches Interesse besteht. 

Die Denkmalzone ist ein Zeugnis des handwerklichen 
Wirkens, weil sie besonders gute handwerkliche Aus- 
bildung mit den Naturstein- und Klinkerarbeiten 
sowie verputztem Mauerwerk vereinigt. Hinzu kommt 
noch, daß der innere Ausbau mit den ursprünglichen 
Türen und Treppenaufgängen weitgehend vorhanden 
ist. Sie ist aus wissenschaftlichen Gründen erhal- 
tenswert, weil sie der wissenschaftlichen Forschung 
im geografischen und historischen Bereich dient. 

Erhaltung und Pflege der Denkmalzone zur Belebung 
und Werterhöhung der Umwelt sind geboten, weil diese 
Anlage das Stadtbild an dieser Stelle wesentlich 
und damit dauerhaft geprägt hat. 

1 

Das Öffentliche Interesse wird damit begründet, daß 
es zu den gesetzlichen Aufgaben des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege gehört, Kulturdenkmäler zu 
erhalten und zu pflegen ( 5  1 Abs. 1 DSchPflG). 
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Rechtsverordnung "Görzstiftung - Z 85/1.0" 

§ 4  

Inkrafttreten ------------- 
Di se Rechtsverordnung tritt am Tage ihrer Veröffent- 
lichung i n  Kraft. x )  

41.52 

Mainz, 22.10.1985 
Stadtverwaltung 

gez. J. Fuchs 

Oberbürgermeister 

x )  Die Veröffentlichung erfolgte am 24.01.1986 
I 
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